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Unterweisungsinhalte - Beispiele

▪ Rechtliche Grundlagen

▪ Brandschutz - Wie entsteht ein Brand 

▪ Brandschutz - Brandklassen und geeignete Feuerlöscher

▪ Brandschutz - Arten von Feuerlöschern

▪ Brandschutz - Anzahl an Feuerlöschern 

▪ Brandschutz - Brandschutz -Management

▪ Brandschutz - Brandschutzhelfer

▪ Brandschutzhelfer - Wer bietet Kurse an?

▪ …
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Rechtliche Grundlagen

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), DGUV V1 und ASR 2.2

▪ Zahnarztpraxen sind mit Feuerlösch-

einrichtungen auszustatten

▪ Überprüfung der Feuerlösch-

einrichtungen

▪ Flucht- und Rettungswege und 

Notausgänge

▪ Standort der Feuerlöscheinrichtungen 

dauerhaft kennzeichnen

▪ leicht erreichbare und handhabbare 

Feuerlöscheinrichtungen

▪ …
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Brandschutz

Bildquelle: DGUV-Information 205-025 

„Feuerlöscher richtig einsetzen“
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Wie entsteht ein Brand?

Risikofaktor Zeit!

Geringere Gefahr durch die Hitzeentwicklung (Zeit!).

Größte Gefahr durch Brand- und Rauchgase (toxisch)!

Bildquelle: DGUV-Information 205-001 Betrieblicher Brandschutz in der Praxis, Seite 10
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Brandklassen und geeignete Feuerlöscher

Bildquelle: DGUV-Information 205-001 

Betrieblicher Brandschutz in der Praxis, Seite 42
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Anzahl an Feuerlöschern (normale 

Brandgefährdung)

Grundfläche der Zahnarztpraxis in m²

Löschmitteleinheiten (LE)

Löschvermögen der Feuerlöscher

Bildquelle: Eigenes Bildarchiv



1010

Brandschutz - Management

▪ Bereitstellung geeigneter Feuerlöscher in 

ausreichender Anzahl (ASR A2.2).

ASR A2.2: Für die Grundausstattung werden im Regelfall nur 

Feuerlöscher angerechnet werden, die jeweils über 

mindestens 6 Löschmitteleinheiten (LE) verfügen.

Abweichungen bei „normaler Brandgefährdung“ möglich!

▪ Feuerlöscher-Standorte:

- gut sichtbar und leicht erreichbar, 

- deutlich erkennbar und dauerhaft 

gekennzeichnet (lang nachleuchtend).

▪ Der Arbeitgeber hat alle Beschäftigten über die praxisintern 

festgelegten Brandschutz-Maßnahmen zu unterweisen.

▪ Prüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre durch eine

befähigte Person (TRBS 1203, Wartungsvertrag).

Prüfungs-Regelwerke: ASR A2.2; BetrSichV; DIN 14406-Teil 4.

Bildquelle: DGUV-Information 205-001 

Betrieblicher Brandschutz in der Praxis, Abb. 49, Seite 49

Bildquelle: Technische Regeln für Arbeitsstätten 

„Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (ASR A1.3)
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Brandschutz - Management

▪ Notfall- und Alarmplan an einem gut sichtbaren 

Standort (z.B. Rezeption) aushängen!

▪ Vorhandene Flucht- und Rettungswege 

und Notausgänge sind stets frei zu halten!

▪ Fluchtwege und Notausgänge in 

Zahnarztpraxen müssen in angemessener 

Form (z.B. mit lang nachleuchtenden 

Piktogrammen) und dauerhaft 

gekennzeichnet sein.
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Brandschutz - Management

▪ Reduzierung der entzündlichen Stoffe in der Praxis!

▪ Reduzierung der Brandlast auf ein Minimum!

▪ Elektrogeräte (insbesondere Haushaltselektrogeräte) 

nur auf einem schwer entflammbaren Untergrund betreiben!

▪ Brandschutztüren dürfen nie verkeilt oder

aufgebunden werden!

▪ Vorsicht „nicht nur“ in der Vorweihnachtszeit!
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Brandschutzhelfer

▪ Brandschutzhelfer sind Praxismitarbeiter*innen, die die/der 

Praxisinhaber*in für Aufgaben der Brandbekämpfung ausgebildet 

und benannt hat.

▪ Die/Der Praxisinhaber*in kann sich auch selbst ausbilden lassen!

▪ Anzahl: GB → Ein Anteil von 5 % der Beschäftigten ist in der 

Regel ausreichend!

→ In Zahnarztpraxen ist sicherzustellen, dass mindestens ein 

(aus-/fortgebildeter) Brandschutzhelfer anwesend ist!

▪ Ausbildung (fachkundige Unterweisung): Theorie (2 UE à 45 Min.),  

Praxis (5 bis 10 Minuten pro Teilnehmer) und Einweisung in den 

betrieblichen Zuständigkeitsbereich.

→ Fortbildung: Spätestens nach 5 Jahren!
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Brandschutzhelfer - Wer bietet Kurse an?
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Brandschutzhelfer - Wer bietet Kurse an?
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Brandschutzhelfer - Wer bietet Kurse an?
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Brandschutzhelfer - Wer bietet Kurse an?
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Achtung: Bitte nicht vergessen, das Thema „Brandschutz“ in der 

Zahnarztpraxis bearbeiten Sie mit der Checkliste und der 

Gefährdungsbeurteilung (Dokumentation und Aktualisierung).
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